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VOi! H. KaI! I tu Ij, Meckl. Siaalsmii!isterillm, Abteilung Finanzen

Sitze c k ein dEl r Wo h n k CI eh e fQ re i n e Bau e r nsf el I e. -. An die ECkbank schlie6en sich Geschirrschrank und Wasserbank an,
Die Flächen der aus Kiefernholz gefertigten Möbel werden gebeizt (5 Zeichnungen des Verfassers)

Die Aw;sprachen über Recht und Anteil der Technik am Hausbau,
insbesondere am Siedlerhau$ und seiner Einrichtung, scheinen end
gültig entschieden zu sein. Noch vor kurzem wurde Slahlrohr besser
als Holz und Seion und Eisen besser als Ziegel empfunden, ohne eine
Abgrenzung zwischen slijdtischem Geschäftsbau und Sied!erslel/e zu
machen. Der Baumeister von heute aber wählt bodenständiges
Material.

leider muf} man aber immer noch festsleHen, daf} die Möbel
industrie nur in geringem Umfange gewissenhaft und veranlworfungs
bewu t ist, um die grof}e kuUurelle Aufgabe, die sie zu erfüllen hai,
zu erkennen. Die Mehrzahl der Möbelhers!eller begnügt sich damil,
die alten Konstruktionen durch neue formale Spielereien abzuändern.

Aber nun soHle man nicht elwa Von ernem Extrem ins andere faUen
und sogenannte Bauernmöbel als gro e Modeneuheil dem Städter
bringen, weil diese, wie man so schön sagt, handwerksgerech!er her
gestellf seien. Nein, jedes Möbel an seinem Platz! Wer kenn! nicht
die lächerlichkeit des Anblicks mancher Bauern- oder Siedlerwoh
nungen mit den "Prunkstückenn der Vor- und Nachkriegszeit. Das
gro e Sofa mit dem Umbau sucht vergeblich eine Ecker die grob
genug ist, seine Massen aufzunehmen, und neben dem gewaltigen
"BüfeW sieh! der Teewagen, der oft mif den gewichtigen "Klub
sesseln" den Weg zum Fenster versperrt. Daneben sind oH die Wände
mit Bildern, wie "Mondnacht am Rhein\ "EHenreigen n usw. bedeckt.
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Abbildung 1 (oben) l Wo h n k ach e f LI r ein e Bau ern sie 11 e. Abbildung 2 (unten): Ein fa ehe Wo h n k ü ehe f ü ; ein e La n dar b e r t er W 0 h nun g



Städter und landbewohner stellen beide verschiedene Anforde
rungen an die Ausstattung ihrer Wohnungen. Gerade der land
bewohner sollte sein Heim wahrer Wohnkultur ent precnend aus
staUen. Die Möbe] des Bauern, Siedlers und landarbeiters müssen
auch den ländlichen Gebräuchen und Verhälfnissen angepa t sein; sie"
sollen zeigen, da  dort noch ein Geschlecht wohnt, das sich bewu t
isf, welche gro e Kraft gerade vom lande ausgeht. So soll nicht nur
das Haus als solches erdverbunden sein, nein, auch die ganze Ein
richtung sol! dies<:1l Geist atmen. - langsam und entschieden trift auch
hier eine Entwick!ungslorm zutage, die jenseits aller Modesfrömungen
bestimmte Ausblicke auf die nächsfe Zukunft zula t,

Sehr oft h6rf man von Rhandwerksgerechten Möbeln R sprechen;
dieses Wort aber falsch verstanden, wird zum Schlagwort, denn der
laie versteht darunter reIn mit der Hand hergestellte Möbel. Darüber
dürfen wir uns nicht hinwegtsuschen, diese Möbel wären von den
meisten wohl nicht zu bezahlen. Der Fortschritt der Technik Ist auch
heute Von der Handwerksarbeit nicht mehr wegzudenken. Ein gutes
Einsteckschlo  zum Beispiel i5t wirklich gegenüber dem früheren hand
geschmiedeten Schlaf} kein schlechter Tausch, und Stecker an der elek.
frischen lichtleitung, Wasserhähne usw. sind heute auch auf dem lande
nicht zu entbehren. Auch der Möbeltischll;:T kann heute ohne Ma
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schinen nicht mehr auskommen, aber diese sind ja nur HeJler der
immer noch unentbehrlichen und geschickten Hand. Trotz der Ma
schinen können wir bei der Möbeltischleref den Handwerker mii
höchsfem Geschick und gutem Formsinn nicht entbehren, Am bunf be
malten Bauernschrank gemessen, könnte man meinen, dcr handwerk
fiche Erfindergcist sei eingeschrumpf/; hier aber liegen nur Wandlungen
vor, genau 50 wie beim Aus$ferbcn früher üblicher Arbeitsweisen.
Wohl können wir /rotz 'Sperrholz an alten Tischierarbeilen noch viel
lernen und abschauen; sind aber unsere Schränke, Stühle und Betten
nicht besser als Truhen und H5usra/ fnlherer Zei/? Wohl ehren wir
gern eine ererbte Kommode, aber praktischer sind unsere Schränke
mit ihren gut eingeiei!ten Fächern und Abteilungen. Welche Forde
rungen sfeHen wir denn heute an die Möbel der landbewohner?

Wohlüberlegt und praktisch in den Raumeinteilungen müssen die
Möbel sein. Kleider und Wäsche im Kleiderschrank, Oeschirr und
Glaser sowie aU das viele Hausgerät, wenn  s auch heule nicht mehr
so gro  wie früher ist, müssen gut untergebracht werden h.6nnen.
SJühle, Bänke und Soia müssen bequem und handlich sein, und die
Möbel müssen so hoch auf den Fü en stehen I da  darunter ! fch-t ge
reinigt werden kann.
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Abbildung 8: Wohnstube einer Siedlerstelle. - Mobo! aus geburstetem und gebeiztem Kiefernholz. 50fabelug (abnehmbar) aus farOlgem LSlntm.
DIe Sitze der Stühle erhalten 5troh- o\'!er Rohrgeflecht
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Da  au erdem die Möbel solide und sorgfältig gearbeitet sein
müssen, dürfte se!bstverständlich sein. So kommt als Material für den
Möbelbau in Deutschland heute natürlich nur deutsches Holz in Frage.
und zwar bei Uns in Norddeutschland fast nur Tanne und Kieler in
d n verschiedenen Verarbeitungs- und BeizarIen. Nur die Tischp!atten
und Sitzflachen der Stüh!e und Bänke sollten aus härlerem Holz ge
fertigf werden. Gerade auf dem Lande müssen die Möbel auch ein
mal einen Sjo  vertragen können, denn man mu  au erdem auch mit
Kindern rechnen und diese sfehen nicht immer unter Aufsicht. Das.
Wichfigsfe aber ist, daQ die Möbel nicht nUr praktisch und bequem
in Malerial und Durchbildung sind, sondern sie müssen auch für die
Landbevolkerung im Preise erschwinglich sein. In der äu eren Form
sollen diese Möbel möglichst an die aUen und bewährten Formen
anklingen, ohne jedoch die Forderungen der heutigen Zeit zu ver
nachlässigen. Modische Spielereien sind vollsfändig zu verwerfen,
mögen sie auch noch 50 reizvoJl sein, denn die Möbel begleiten
den Menschen meistens durch das ganze leben und dürfeIl hdch Jahren
nicht fÜr das Auge unerträglich werden. Es sind nach Mögfichkeit
glafle Flächen ohne vielc Profile VOrzusehen. Auf solchen Möbeln
lager! sich dann so leicht kein Staub ab. Die fechnische Ausführung
dl<'Y Möbel orfo!gt bei den hier gezeigten Entwürfen meisfens auf
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Rahmen und Füllung. Diese Ausführung entspricht auch am meisfen
der Eigenart des deutschen Holzes. Allen den vorstehenden Forde
rungen suchte nun der Verfasser bei den abgebildeten Entwurfen für
.mecklenburgische VerhäJtnisse, die sich aber auch in ihren Grund
gedanken für andere Landesfeile anwende.n lassen, gerecht zu werden.

Nun zu den einzelnen Zimmern 5elb5t:
Der Entwurf in A b b i ! dun 9 1 zeigt die Wo h n k ü ehe für

ein e Bau ern s tel I e. Bei diesem Entwurf bilden Bank, Tisch und
Stühle eine Wohnecke am Fenster. An diese Wohnecke :schlie en sich
rechts und links Geschirrschrank und Wasserbank mij Topfregal an.
Diesen gegenüber sieht der Küchenherd mit Kasten für die Brenn
stoffe. Die Flächen der aus Kiefernholz gefertigten Möbel werden
gebeizt. Wohnküchen haben sich in Mecklenburg noch nicht be
sonders durchsehen können, denn es ist hier auch beim landarbeiter
mei5tens üblich, nicht in der Küche zu essen, sondern im Wohnzimmer.

Für diese Verhältnisse genügt ein e ein I ach e K ü ehe, wie sie
in Ab b i I dun 9 2 wiedergegeben ist. Diese Küche slellt sich auch
im Preis billiger und ist mehr rür Landarbeiter geeignet. Trotz der
Einfachheit besitzt der Geschirrschrank genügend Abstellmöglichkeiten
sowie Behälter für lebensmittel. Neben Kie;ernholz kann auch Tannen
hol  für di  AusfÜhrung gewähl/ werden.
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bbl]dung4r Sch.lafzlmmer einer Sledlerste!le. - Das Holzwerk aus Kiefer oder Tanne soll gebürs1et und leicht gebeiztwerdeo. Nacht
tIsche und Waschtisch erhalten LInoleumbelag. Kmdelbett aus gestrichenem Tannenholz mit Bespannung der Sel1en1eUe aus Bauern!einen,



Das in Ab b i I dun g 3 da.rgestellte Wo h n zirn me r genügt voll
ständig den ländlichen verhältnissen. Die Möbel haben einfache und
zweckmä ige Formen. Neben einem kleinen Geschirrschrank ist noch
ein Abstelltisch vorhanden. Das Sofa soll mit farbigem Leinen be
zogen werden, das zum Waschen abnehmbar angeordnet wird. Die
Sitze der Stühle ethalfen Sfroh- oder Rohrgeflechf. Dieses gibt mit
den Leinenbezügen des Sofas zusammen dem ganzen Zimmer eine
freundliche, einladende Note. Das Holz, Kiefer, soll gebürstet und
gebeizt werden.

Das Sc h I a f z i m m e r in Ab b i ! dun 9 4 enthält die notwendigen
Möbel. Der nur 1,55 m breite Kleiderschrank hat auch ein Abfeil für
Wäsche, Die Nachtschränkchen und der Waschfisch werden zweck:'
mä ig mit Linoleum belegt. Das Kfnderbeft wird aus Tannenholz her

gestellt und farbIg gesfricher.. Diese Ausführung ermöglicht besseres
Sauberhalten durch zeitweises nasses Abwaschen. Ein Seifenleil des
Kinderbetfchens ist abklappbar, beide Seitenteile werden mit buntem,
waschbaren Bauernleinen bespannt. Das Holzwetk der Schlafzimmer
möhel, Kiefer oder Tanne, sol! gebürstet und leicht gebeizt werden.

Ich glaube, da  diese kleine Auswahl va;; Wohnraumausstaltungen
für ländliche Verhältnisse zeigt, da  auch Möbel aus deutschem Holz
bei guten Formen schön sein können, wenn der Entwerfende alle Eigen
arten des Holzes berücksichtigt. Es mul} aber immer und immer wieder
gerade der ländlichen Bevölkerung klar gemacht werden, dal} die
Schönheit und Wohnlichkeit ihres Heimes nicht im Nachahmen sfädtischer
Wohnformen liegt, sondern in der urwüchsigen Kraft ihrer ländlichen
Wohnkuliur.
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Ubersichtsplan über das Ausstellungsgelände (Zeichnung: Breslauer Messe- IJ. Ausstellunasgssellschafl)

Zum zw!'}iten Male findet in den Tagen vom 7. bis 10. Mai die Süd
ost-AusstelJung auf dem bedeutend erweiterten Breslauer Messe- und
Ausstellungsgelände sfaJt. Breslau so!! durch diese Ausstellungen
wiedet werden, was es gewesen ist: der wirtschaftliche MiHler zwischen
Deutschland und dem Osten und Südosten Europas. Ein Blick auf die
landl<arte beweist, da  kein anderer Platz besser für diese Aufgabe
geeigllet ist. Schon vor Jahrhunderten reichten die Beziehungen Bres
lauer Handelshäuser weit nach dem Osten. Ueber Breslau nahmen
aber auch die Warensfröme von und nach den Balkan ländern bis weit
hinein in den Orient ihren Weg. Ein umfangreiches Geschäft hat sich
da im Laufe der Zeit entwickelt, das seinerseits wieder der gewerb
lichen Tätigkeit neue Antriebe g'ab. Einschneidende Veränderungen 
Folgen des Weltkrieges - haben vorübergehend Breslaus Energien
gelähmt, doch war der hier waltende Unternehmungsgeist nie ganz
unterzukriegen, Beste kaufmännische Tradition erhielt sich bis auf den
heutigen Tag, Ein reicher Schatz an Erfahrungen hat sich hier an
gesammelt, der genutzt werden mul}. Kurz, Breslau erfüll! alle Vor
aussetzungen für fruchtbare Eigen- und Vermittlertä!igkeit im Au en
handel nach Osten und Südosten.

Unter fatkräftiger Mithilfe der zuständigen ölfenflichen Instanzen
hat Breslau dieser handelspoliiischen Sonderöufgöbe ein brauchbares
Instrument geschaHen: Die Südost Ausstellung. Der Ausgangspunkt
War gegeben in dem seit Jahrzehnten bewährten Landmaschinenmarkf.

Das Ausland zeigt auch auf der diesjährigen Ve;amtalfung in
Sammelausstellungen seine Hauptexportgüter, im wesentlichen lancl

wirfschaftHche Erzeugnisse und Rohstoffe. Von den auf der Aus
stellung vertretenen deulschen Warengruppen nehmen Landmaschinen
den grö!}fen Teil des freien Geländes ein. Die in den verschiedenen
Zweigen der landwirlschaft und Gärtnerei zur Anwendung kommenden
Maschinen, Geräte und Einrichtungen sind vertreten. Auch über die
in den landwidscha/llichen Nebengewerben notwendigen Maschinen
und technischen Einrichfungen, also über Lid1l  lind Kraftanlagen,
Wasserversorgung, Feuerbekämpfung und T ransporlmiltel kann man
sich ausgezeichnet unterrichten. In einer weiteren Gruppe werden Ma
schinen und Geräte für Holz-, Metall- und lederbearbeitung gezeigt.
Die Abt e j ! u n g Hau s wirf s c h a f I bietet einen. erschöpfenden
Ueberblick über alle im modernen Haushalt angewandten Maschinen
und Geräte. Hierher gehören auch Rundfunkgeräte und Musikinstru
menfe. Der Kaufmann wird an den Ständen verweilen, wo Büro
maschinen und -Einrichtungen ausgesfelll sind. Viel Anziehungskraft
dürfte zweifellos die erstmalig in einheit!icher Zusammenfassung ver
tretene Aufomobilgruppe ausüben. Ei n-e 9 r 0   e Abt eil u n gis t
cl e m Bau wes eng e w i d met, wobei die SfedJungsfrage be
sonders herausgestellt worden ist. Landwirtschaftliche Fachauss!ellungen
biefen Gelegenheit, die Marktordnung, die Zuchtviehhaftung und den
Stand der landwirtschaftlichen Belriebsiechnik zu sfudieren. Hervor
hebung verdienen schlie lich noch ein e Sie d I u n g s s c hau, ein e
Wer k s f ä t t e n s c hau sowie ein e Aus s t e ! I u n g, die die Not
wendigkeit ein h e i t I ich e r Was s erb e wir i s c h a f tun g erst
malig auf einer Auss-lellung zeigt, B. M. A. G.
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Auch Neubauwohnungen müssen schalldicht sein. lärm  und ge

räuscldrei. ein Geboi der Volksgesundheif. "Beim Neubau von Wohn
häusern sind in der ganzen Nachkriegszeit viele Fehler gemacht worden,
die sich leicht hätten vermeiden lassen, wenn man die neuen Grundsätze
über den SchaUschutz bereits gekannt häHe"; diese Feststellung trifft
das amtliche Organ des Deutschen Gemeindelages, "landgemeinde",
bei einem Hinweis auf die Arbeiten des Fachausschusses für lärm
minderung beim Verein Deutscher Ingenieure. Wir seien jetzt !o
weit, dar, wir bei einiger Ueberlegung und bedachter Planung durch
geeignete Vorkehrungen, ohne erhebliche Mehrkosten, die Ueber
fragung von Geräuschen und lärm VOn der Sfra e oder aus Nachbar
wohnungen olme weiteres auf ein erhebliches Ma  vermindern
kÖ!1llten. Unerschwingliche Geldmittel wären allerdings nolwendig,
um nachträglich diese Mängel zu beheben. Bei Neubauten aber
mü jen aUe te"nischen Mit/eI erschöpft werden, um die lärmstörungen
zu vermeiden. Eine Abnahme der Bauten dÜrfte nichf statttinden,
wenn hier die Mindestforderungen nicht ertü[!t sind. Es sei' nicht un
billig, z, B. zu verlangen, dai} das laufe Knacken von Lichtschaltem,
die starken Schläge in den WasserleiJungen, das Geräusch der Abort
anjagen, Elektromotoren und Aufzüge verschwinde. Bei aUen Neu
baulen müsse vorgesehen weiden, da  Geräusche und Erschütlerungen
VOn den zum schlafen und Wohnen dienenden Räumen femgehalten
werden. Die Wohnräume seien lärmgeschützl abseits anzulegen, die
Siedlungen durch GrÜn treifen usw. zu schützen. Schon bei der Be
rufsausbildung der Bauhandwerker und Architekten seien diese Fragen
zu beachten. Nichf weniger als Licht und Sonne brauchten wir zu
Hause Ruhe und Befreiung vom lärm. Baumeister und Handwerker
mü ten lernen, tichtig, d. h. auch !ärmfrei zu bauen,

Die Radfahrwege in der landschaft. Der Frage der Radtahrwege
wird in der letzlen Zeit besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Viele
Städte und Gemeinwesen haben bereits ein Netz von Radfahrwegen
geschaffen, das für den Verkehr au erordentlich zweckdienlich ist. Dr.
Ing. Schacht, Berlin, behandelte in umfassender Weise die Fragen
eines vorbildlichen Radfahrwegebaues. Er betonte dabei u. a. auch
die Notwendigkeit, auch die Radfahrwege der landschaft anzupassen
und sagte darüber folgendes: Gröryler Wer! wird heute auf die An
passung der Sira e an die landschaft gelegl. Ganz besonders trifft
das auf den Radfahrweg zu, der sich viel leichter den Geländegegeben
heilen anpassen lä t und dessen Bau sich in der Regel ohne ein
schneidende Veränderungen der Geländeoberfläche durchführen la t,
wobei fÜr den Radfahrer wechselndes Gefalle oder kleinere Umwege
kein groryes Hindernis bedeuten. Bei Radfahrwegen abseits der
Stra en, die in erster Linie dem Ausflugs- und Wanderverkehr dienen,
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i!i' @\j$   und 'i!!(ordnun@,jj n
Die "eue" Bestimmu"gen des Reichsa,beitsminislers

übe, die Fö'de,ung de, Kleinsiedlung.
Die nationalsozialistische Regierung hat seit jeher die K!eimiedlung

gefördert; denn  ie verschallt dem deufschen Arbeiter eine Wohn
stäBe zu einem erschwinglichen Preise und gewährl ihm zugleich die
Möglichkeit, durch Bewirfschaflung seines landes einen wesentlichen
Teil seines lebensunterhalts selbst zu erzeugen, so daf, er den Wechsel
fällen des lebens gefestigter gegenübersfeht; sie verbindei den ge
werblichen Arbeifer mit dem Boden und führt ihn in gesunde na/i.ir
liehe lebensverhältnisse.

Um dieses Ziel zu erreichen, mu te seinerzeit dafür gesorgt werden,
eingehende Vorschriften zu erlassen, die jeweils nach den gewonnenen
Erfahrungen auszubauen und zu ändern waren. Hierduch ist im laufe
de  Zeit das für die Kleinsiedlung geltende Recht u n übe   sie h t _
li c h geworden. Weiterhin haben sich manche: Vorschriften als hjnder
[ich für die praktische Durchführung gezeigt.

Desha!b sind die Verwa!tungsvorschriflen vom Reichsarbeitsminister
nunmehr in den neuen BesHmmungen über die Förderung der Klein
siedlung vom 21. April 1936, die im Reichsanzeiger 27f1936 veröffentlicht
wurden, % usa m m eng e f a I} f, hierbei  tark gekürzt, vereinfach! und
so geändert worden, da  die Durchführung wesenllich erleichtert wird.

Nach wie vor Isi die Kleinsied!ung als Siedlungs- und nkrt Woh
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Baugewerbe
ist darauf zu achten, da  sich der Radfahrweg gut in das Landschaffs
bild eingliedert und gegebenenfalls durch Anpflanzung dieser Zweck
gefördert wird. Nur so wird dem Radfahrer, der den Radfahrweg 1a
nicht benutzt, um schnell an ein bestimriHes Ziel zu gelangen, sondern
dem die Fahr! allein bereits Enfspannung und Erholung bringen soll,
die Schönheit der. deutschen land schaH voll erschlossen werden. In
vorbildlicher Weise sind die Wälder in der Umgegend Magdeburgs
durch derartige Radfahrwege erschlossen.

Farbe als Schutz und Sthmuck. - Neue Wege der Anstrichfechnik.
Der Reichsinnungsverband des Ma!erhandwerks eröffnete im Haus des
Deutschen Handwerks zu Berlin eine Ausstellung "Farbe als Schulz
und Schmuck". Sinn und Zweck dieser Ausstel!ung stehen unter neu
artigen Gesichtspunkfen der Aufklärung und Werbung im AuHrC!g
geberkreis des Materhandwerks. .U. a. gilt es, dem Kunden kldr zu
machen, da!, seine Aufträge am besten bei einem guten und er
fahrenen Handwerksmeiste  aufgehoben sind, Ein besonderer Teil
der Ausstellung ist den heute richtunggebenden fünf Meisterschule
des deutschen Malerhandwerks gewidmet. Im einzelnen zeigt die
Aussfellung im Hinblick auf die neuen, durch die Einschränkung de5
Verbrauchs VOn leinöl bedingten Werkstoffe eine Reihe von Bei
spielen für den' heutigen Stand der Anstrichtechnik. Darüber hinaus
bietet die Ausstellung einen Ueberblick über die mannigfachen, heute
noch besonders bereicherten Funktionen der Farbe als Schmuckelemeni.
Die a!!gemein zu verzeichnende Farbenfreudigkeit unserer Zeit, die
WiederbesInnung auf altes Ku!turgut wie Wappen, Haus . Berufs- und
Meisterzeichen, das - wiedererweck.te Verantwortungsgefühl vor male
rischen Kulfurwerten an und in hislorischen und öffenHichen Gebäuden,
schlier,!ich auch die gro e Aktion "Schönheit der Arbeit" und die noch
ins Auge gefa ten Zielsefzungen: Schön heft dE:r Wohnung, des
Stra enbildes, des Dorfes USW., sie aUe stel!en dem Malerhandwerk
unzählige Aufgaben.

Papier als Isolierrnaterial. Seil einiger Zeit bringt eine süddeutsche
Firma ein !solierpapier auf den Markt, das besonders zur Isolierung
der Balkenfache und der Böden Verwendung findet. Auch im Ho!z
hausbau wurde es bereits zur Isolierung von Wänden und Decken
angewandt. Dieses Isolierpapier entsprichl bezüglich seiner tech
nischen Eigenschaften und auch mit seinem Preise den Erfordernissen
für den neuzeitlichen Wohnungsbau. Bei einem geringen Kos!enauf
wand erreicht man ausreichenden Schuh gegen Warme oder Kälte,
sowie Schall- und Gerucnsübertragung von einem Gescho  zum
anderen, Auch tritt eine Ersparnis an Heizkosten im Winter durch
bessere WärmehaUung ein.

nungsbauma nahme durchzuführen. Die KleinsiedlersterJen müssen
mindestens 1000 qm Nutzland erhalten und widschaHlich so ausge
staUet werden, dai} den Siedlern ein zusatzHcher Wirlschaflserfrag aus
der Stelle neben ihrem sonstigen Einkommen unbedingt gesichert wird.

Die Bau k 0 s t e n sind der Höhe nach begrenzt, um die werk
tätigen minderbemittelten Volksschichten, für welche die Kleinsiedlung
bestimmt ist, vor zu hohen Be!astungen zu schützen, Da die bisherige
Begrenzung sich vielfach als allzu starr und daher hinderlich erwiesen
hat, isl sie nunmehr etwas aufgelockert worden. Ohne Aufschlie ungs
kosten und ohne Anrechnung des Wedes der durch SelbsthiHe der
SiedJe  ersparten Beträge dürfen die Bau- und Einrichtungskoslen fur
den Regeltal! jetzt 4000 RM betragen. liegen verteuernde Umstände
vor, die zwangsweise höhere Kosten bedingen, so kann ihnen Rechnung
getragen werden. Auch dann dürfen die Bau- und Nebenkosten Je
doch den Betrag VOn 5000 RM, bei notwendigen grö eren Wohnungen
den Betrag von 5400 RM in de  Regel nicht übersteigen Nur in einem
Falle ist weiterhin nach den Wünschen der Praxis eine weitere Er
höhung zugelassen. Wenn nämlich Siedler höhere Eigenmiffe! oder
unverzinsliche FremdmiHe! zur Verfügung sfellen, so dürfen sich die
Kosten entsprechend erhöhen, Jedoch um nicht mehr als 1000 RM.

Nach wie vor ist gefordert, da  die Sied!er, soweit es irgend an
geht, bei den Arbeiten am Al!fbau der Siedlung selbsl mithelfen.
Stärker als durch Hingabe von Eigenmitieln verwachsen sie auf die5e
Weise mit ihrer Scholle; sie lernen so besser ihre siedlerischen Auf
gaben kennen und haben endlich die Möglichkeit, sonst notige Kosten
einzusparen und hierdurch ihre späteren lasten zu verringern. Durch
besonde   na1;hhaltise Mitarbeit i t deshalb auch Familien mit ver'



hältnismafJig geringem Einkommen der Erwerb einer K!einsiedler!>telle
möglich.

Die F i n a n z i e run g isf in erster Linie darauf abgestellt, da£,
die Belastung für die Siedler auf die Dauer tragbar ist Deshalb ist
vorgeschrieben, daf} die Belastung einer Siedlerstelle für den Regelfall
mon;:dlich 25 RM, beim Vorliegen verleuernder Umstände keinesfalls
30 RM und grundsätzlich ein vierte! des baren Nettoeinkommens des
Siedlers nicht übersteigen darf. Dies wird wesentlich dadurch er
leichtert, da  nach den neuen Bestimmungen Re ich s dar 1 ehe n
von 1500 RM je Stelle bewilligt werden k6nnen. Den Kinderreichen
und Schwerbeschädigten werden darüber hinaus Zusatzdar!ehen ge
währt, deren Verwendung gegenüber den bisherigen Vorschriften freier
gestaltet ist.

Die Reichsdarlehen sollen nur die Lücke schlie en, die in der Regel
zwischen den erforderlichen Fremddarlehen und den Eigenmilfeln der
Siedler klafft. Um die Beschaffung der Fremddarlehen zu erleichtern,
übernimmt das Reich' für den Teil, der über dem Rahmen der üblichen
ersten Hypothek gesichert wird, die Bürgschaft. Die Siedler selbst
sind gehalten, 20 vH der Bau- und Bodenkosten - kinderreiche
Siedler nur 15 vH - als Eigenleistung aufzubringen. Das be
deutet nicht, dar, sie E i gen mit t e! in dieser Höhe bereitstellen
müssen; dazu werden sie in der RE;!ge! nicht in der Lage sein. Es ge
nügt vielmehr, da  sie neben etwaigen Eigenmilfe!n durch ihre Mii
arbeit einen Teil der sonst notwendigen Kosten einsparen helfen, dafJ
sie Vermögens werte (Grundstück, Baustoffe, Inventarstücke) ZUr Ver
fügung stellen oder endlich Geld oder Werle von anderer, ihnen nahe
stehender Seile (Verwandten, Betriebsführern u$w.) beschaffen, die
nötigenfalls lefzfrangig gesichert werden können.

Wenngleich die Ba,uten zweckmä ig und dauerhaft errichtet werden
sollen, ist doch besonderer Nachdruck darauf gelegt, die Kosten in
jeder vedretbaren Weise niedrig zu halten. Soweit baupolizeiliche
Vorschriften, Or/ssatzungen usw. dem entgegenstehen, können Aus
nahmen und Befreiungen hiervon erleilt werden. In arlem mu  der
Grundsatz beachtet werden, zu sparen, wo immer es angeht, da jede
ersparte Mark den Siedlerfamilien zugute kommt. Deshalb is! die
Durch-lührung der Kleinsiedfung auch weilgehend von S t e u ern, Ab
gaben und Gebühren be fr el t; auch die Reichsbahn gewähr! bei
den Tarifsälzen weitgehendes Entgegenkommen.

Das Ver f a h ren ist wesentiich er lei c h t e r I und vereinfacht
worden; unler anderem ist den landesbehörden neben einer Anzahl
anderer wichtiger Ermächtigungen nunmehr auch die Entscheidung
übertragen worden, ob Reichsbürgschaften zu übernehmen sind. Be
werbern, die bereits geeignete Grundstücke erworben haben, sind
weitergehende Erleichterungen zugestanden.

Mit den neuen Bestimmungen dürften die Hemmungen, die sich
bisher der Durchführung der Kleinsiedlung mitunter entgegengestellt
hatten, im wesenftimen beseitigt sein. Es ist daher zu hoffen, dar, die
K!einsiedlung nunmehr mit verstärkter Tatkraft zum Besten der schaffen
den Volksgenossen fortgeführt werden.

Der gen aue Wo r t lau f der Bestimmungen ist im Re ich s 
an z e i ger N r. 27 vom 27. 4. 1936 veröffentlicht. (Deutscher Reichs
anzeiger und PreufJischer Sfaafsanzeiger, Berfin SW 48, Wilhelm
$Ira e 32.)

Bestimmungen über die Förderung der Kleinsiedjung
Vom 21. April 1936

Inhallsverzeichnis
A. Einleitende Bestimmungen. Bedeutung der Kleinsiedlung. All.

gemeine Grundsätze
B. Darlehns. und Bürgschailsbestimmungen
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Förderung der Kleinsiedlung durch Sparkassendarlehen; Behebung der
Hemmnisse aus der Kommunalkreditsperre.

Der Reichs- und Preu ische Arbeihminister. IVa 4 und 2 Nr. 11
170i36. Berlin, d.en 9. April 1936.

In den Vorschrifien über die Kleinsiedlung sind die Gemeinden
und Gemeindeverbände (neben den ländern) in erster Reihe als
Träger des Verfahrens bei der Kleinsiedlung vorgesehen. Die Durch.
führung von Kleinsiedlungsvorhaben durch Gemeinden (Gemeinde
verbände) haf jedoch - nach der Umstellung der Kleinsied!ung und
dem Uebergang zu der neuen, überwiegend privatwirtschaHlichen
Finanzierung - vielfach insofern Schwierigkeiten bereitet, als die Ge
meinden (Gemeindeverbände) durch 9 3 der va. des Reichspräsidenten
über die Spar- und Girokassen sowie die kommunalen Giroverbände
und kommunalen Kreditinstitute vom 5. August 1931 - Reichsgesetz
blalf I S. 429 - gehindert sind, bei ihren Sparkassen Kredite aufzu
nehmen.

!n solchen Fällen ist zumichsl zu prüfen, ob die Voraussetzungen
Jür die Ansetzung der Siedler ats Eigensied!er (bisher Ein:t:elsiedler
genannt) gegeben sind. Wenn dies der Fair iSI, sfeht die Kommunat
kreditsperre der Uebernahme der Trägerschafl durch die Gemeindell
nicht entgegen, wei! die Siedler, die in diesen Fällen selbst Bauherren
sind, von Anfang an persot1liche und dingliche DarlehnS5chu!dner sind,

liegen die Voraussetzungen fÜr die Ansetzung als Eigensiedler
(Einzelsiedler) nicht vor, so isl festzustellen, ob die (mittelbare) Träger
schaft auf ein privalrechiliches Unternehmen, namenflich ein gemein
nütziges Wohnungs- und Sied!ungsunternehmen übertragen werden
kann. Durch den Erla  des Herrn Reichs- und Preu ischen Wirfschafls
mi.'listers vom 9, Oktober 1935 - I 24992/35 !I -, mitgeteilt durch
mein Rundschreiben vom 22, Oktober 1935 S 5 Nr, 9870/35 und ver
öffentlichf im ReichsarbeitsbJalt 1935 S. I 313 ist klargeste!lt, da  der
Grundbesilz privafredlt!icher Unternehmen zur Errichtung von Ktein
siedlungen, die nach meinen Bestimmungen gefördert werden, auch
dann mit Sparkassenmitteln hypothekarisch beliehen werden darf,
wenn diese Gese!!scha/fen unter dem beherrschenden Einflu  der
öffenl!ichen Hand slehen.

Allerdings stehen vielerorls, namenl!ich in kleineren Gemeinden,
geeignete privatredlf1iche Unternehmen, die die Voraussetzungen für
die Uebernahme der Trägerschafl nach den Vorschriften der KJein
siedlung erfüllen, nicht zur Verfügut'lg. Durch deo abschrift!ich bei
liegenden Erla  des Herrn Reichs- und PreufJischen Wirtscha/fsministers
vom 27. Marz 1936 - 1 5249t36 - isi nunmehr auch lur diese Fälle
die Finanzierung von Kleinsiedlungen mit Sparkassenmitteln dadurch
ermöglicht worden, dafJ zugelassen i51, da  die Darlehen der Spar
kassen den einzelnen Siedlern sogleich als persönlichen Schuldnern ge
währt und lediglich dingUch aul dem zunächst noch - lür die Dauer der
dreijährigen Probezeit - im Eigenfum der Gemeinde verbleibenden
Siedlungsgrundstück oder auf ihrem Erbbaurecht ge ichert werden.
Eine solche Trennung der persönlichen und dinglichen Haftung ist
rechl!ich ohne Bedenken, da persönlicher  md dinglicher Schuldner
nichl identisch zu sein brauchen. (Diese. Weg ist nur bei Kleinsied
lungen gangbar, nicht auch bei Volkswohnungen, da diese nicht an das
Eigentum (Erbbaurecht) der Bewohner übergehen). Danach beslehf
also für die Gemeinden (Gemeindeverbände) kein Hindernis mehr,
auch mit Sparkassen darlehen :zu finanzierende Kleinsiedluligcf1 als
Verfahrenslräger durchzuführen.

Für die Gestaltung der Rechtsbez:!ehungen zwischen 5parkas e,
Siedler und Gemeinde (Gemeindeverband) als Verfahrenshäger kann
in solchen Fällen der beiliegende Entwurf eines Darlehnsvertrages als
Musier zugrunde gelegt werden. Er 501! lediglich als Anhalt dienen
und kann im Einzelfalle, sofern nur der Grundgedanke gewahrt bleibt,abgeandert oder ergänzt werden, _

Allerdings bedarf die Gemeinde nach der gegenwarfigen Rechts
lage auch in diesen Fäl!en gemä  9 78 der Deutschen Gemeindeord
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f\Ung In Verbindung mil 9 13 des Gemeindeumschuldungsgesefzes zu
der Bestellung der dinglichen Sicherheit der Zustimmung des Herrn
Reichs- und Preu ischen Ministers des Innem und des Herrn Reichs
ministers der Finanzen. Auf meine Sif/e haben beide Ressorts aber
in Aussicht genommen, die Zustimmungsbefugnis auf die. n<!chge
ordnefen landesbehörden zu übertragen und das Einverständnis zu
der dinglichen Sicherslellung gemäi} g 13 GUG. allgemcln im voraus
zu erleilen, sofern die Kleinsiedlungen nach meinen Bestimmu gen
durchgefuhrf werden. Ein entsprechender Runderlao des Herrn. ReIchs
und Preu ischen Ministers des Innern ist in Vorbereitung und In aller
näcl15ier Zeit zu erwarlen. Damit ist dann auch das kommunalaufsichts
behördliche Genehmigungsverfahren denkbar vereinfacht.

Nachdem die Hemmnisse aus der Kommunalkredifsperre .bei der
Kleinsied!ung für die Gemeindcn (Gemeindeverbände) durch diese
Neuregelung nunmehr beseitigt sind, spreche ich die selbstverständliche
Erwartung aus, dary die Gemeinden (Gemeindeverbände) sich wieder
mehr der nationalpolillsch besonders wichtigen und vordringlichen AlJf
gabe der Errichtung von Kleinsiedlungen widmen und wieder, wie
früher, in erster Linie selbst als Träger der Siedlungsvorhaben auf
heten.

Im Auftrag: Dr. K no I!.

Dritte Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes ZUI
Förderung des Wohnungsbaues. Vom 27  März 1936.

Auf Grund des 9 4 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung des Woh
nungsbaues vom 30. März 1935 1 ) (Reichsgesetzbl. I S. 469) wird hier
durch verordnet:

Einziger Artikel
Die Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes ZUr

Förderung des Wohnungsbaues vom 18. April 1935 2 ) (Reichsgeselzbl. I
S 546) wird wie folgf geändert:

1. Im   6 Satz 1 werden die Warfe ,,1. April 1935 bis 31. März 1936"
ersetzi durch die Worte: "1. April 1935 bis 31. März 1937".

2. 9 2 erhalt folgenden neuen Absatz 6:
,,(C,) Ueber Restbelräge von weniger als 100 Reichsmark, die

nach ErfüJlung der Einzahlungspflicht 9 2 gemä  auf den Anleihe
konten der Einzahlungspflichtigen verbleiben, erteil! das Finanz
ami in jedem Falle Gulhabenbescheinigungen Absäfze 1 bis 5
gemäh. Hierbei bleiben Spifzenbeträge unter einer Reichsmark
unberücksichtigt. In gleicher Weise ist bei Ermä igung des Ge
bäudeenhchuldungssleuerso!ls unter den Betrag von 200 Reichs
mark (g 1 Abs. 2) zu verfahren. a

3. Hinter 9 9 wird folgender 9 9a eingefügt:
" 9 9 a

(1) Sind Schuldverschreibungen des Umschuldungsverbands
deutscher Gemeinden ausgegeben worden, auf die der Emp
fänger keinen Anspruch hai, so ist der Empfänger verpflichtet, die
Schuldverschreibungen oder andere An!eihestücke gleicher Art
mit Zinsscheinbogen und den dazugehörigen Erneuerungs
scheinen in gleichem Nennwert zurückzugeben. Kommt der
Empfänger binnen einer vom Finanzamt bestimmten Frisl dieser
Verpflichtung nicht nach, so hat er eine Entschädigung in Höhe
der durch die Ersatzbeschaffung entstehenden Kosten zuzüglich
des Betrags der seit der Aushändigung etwa tällig gewordenen
Zinsscheine an das Finanzamt zu entrichten.

(2) Sind Guthabenbescheinigungen ausgegeben worden, auf
die der Einzahlungspflichtige keinen Anspruch hai, so isl der
Einzahlungspflichfige verpflichtet, dafür zu sOrgen, dai} die Gut
habenbescheinigungen von dem Kreditinstifut, dem sie erteilt
worden sind, an das Finanzamt zurückgegeben werden. Werden
die GUlhabenbescheinigungen binnen einer vom Finanzamt be
stimmten Frist nicht zurückgegeben, so hat der Einzahlungs
pflichfige eine Enlschädigung in Höhe des Wertes der Guthaben
bescheinigungen an das Finanzamt zu enfrichten. Der Wert der
Guthabenbescheinigungen wird errechnet nach dem Kurs, den
die Schuldverschreibungen am Tage der Ausstellung der Gut
habenbescheinigungen gehabt haben.

(3) Auf die Festsetzung, Erhebung und Beilreibung der Ent
schädigung finden die Vorschrillen der Reichsabgabenordnung
über die Festsetzung, Erhebung und Beilreibung VOn Steuern

:üOg n in    7;an   :e e   sc 17: i  u   B :J,e:er i:  aech
99 303, 304 der Reichsabgabenordnung gegeben. Der Rechts
weg vor den ordentlichen Gerichten ist ausgeschlossen."

Serl;n, den 27, März 1936.
Der Reichsminister der Finanzen

In vertretung des Staatssekretärs
Dr. Ols ch e r.

Der Reichswirlschallsminister
In Vertretung: Pos s e

Der Reichsarbeitsminister
In Vertretung des Staatssekretärs

Re I t i g.
Reichsgeseizblalt I S, 365,

1) ReichsarbeitsbI. 1935 S. I 116.
) Reichsarbeilsbl. 1935 S. I 128,

81i'4

Rl'i! h'$W $11JI=t
Widerruf einer früher erteilten Baugenehmigung. Das Sächsische

Oberverwalfungsgericht haHe sich mil der Frage zu beschäftigen, ob
der Oberbürgermeister einer Gro stadf eine vor der nationalen Er
hebung erleilfe aber noch nicht ausgenutzte Genehmigung zum Bau
von vier fünfgeschossigen Wohnhäusern widerrufen könne. Das Ge
richt führte dazu folgendes. aus: Nach dem sächsischen Baugesetz kann
eine Baugenehmigung widerrufen werden, wenn sich die zur Zeit der
Genehmigung bestehenden Verhältnisse nachträglich geändert haben,
das öffentiiche Wohl den Widerruf fordert und mit dem Bau noch nicht
begonnen worden ist. Nach der nationalsozialistischen Revolution sind
die Forderungen des Luffschutzes erkannt worden. Damit haben
sich die Anschauungen für die Beurteilung der zulässigen Wohndichte
weitgehend geändert. Die Baupolizeibehörden sind deswegen auch
vom Minister des Innern ausdrücklich darauf hingewiesen worden, da
den Bestrebungen zur Ausnutzung des Baulandes über das baupolizei
fiche Ma  hinaus nichl nur aus städtebaulichen und bevölkerungs
poliiischen Rücksichten, sondern auch 'im Interesse des Luftschutzes
entgegenzutreten sei. Die Frage der Wirtschaftlichkeit hat also bei
der baulichen Ausnulzung des Grund und Bodens noch weit mehr
hinter den Forderungen des Wohles der Volksgemeinschaft zUrück
zufrefen, als man es früher für notwendig ansah. Das aber ist eine
wesenfliche Aenderung der "bestehenden Verhältnisse" und recht
fertigt den Widerruf der früher eriei!len Baugenehmigung, wenn die
sonstigen Voraussetzungen gegeben sind.

Wie sind bebaule Grundstücke zu bewerten! ]n BerHn besitzt B.
ein Grundstück welches Vor eTwa 200 Jahren mit einem Gebäude be
baut worden w r. Vom Finanzamt wurde der Einheits ',Iert des bebaufen
Grundstücks für den 1. Januar 1931 auf 124800 RM, d. h. auf das
6,6fache der Jahresrohmiete von 18916 RM feslgestellt. B. betonte
im Einspruch, das Grundstück habe nur einen Wert von etwa 100000 .RM.
Das Finanzgericht hatte einen Sachverständigen vernommen und den
Wert des Grundstücks auf 210000 RM fes.tgesetzt, d. h. auf 50 Prozent
des Friedensbodenwertes von 424000 RM. Der Reichsfinanzhof trat
der Ansicht des Finanzgerichts bei und führ/e grundsätzlich u. a. aus,
nach den geseb:lichen Bewertungsvorschriften sollcn bebaute Grund
stücke wenigstens mit dem Wer! angesetzt werden, mit dem der
Grund und Boden als unbebautes Grundstück zu bewerten sei. Diese
Besfimmung sei auch in 9 52 des Reichsbewertungsgesetzes von 1934
enthalten. Der gemeine Werf des Grund und Bodens mul)te durch
Schätzung ermittelt werden. Bei der Schätzung seien tatsächliche Um
stände nach der freien Ueberzeugung des Gerichts zu würdigen. Tat
sächlich erzielte Preise beim Umsatz von Grundstücken in ahnlicher
Lage und zur kritischen Zeil biefen einen gufe" Anhaltspunkt. Selen
solche Grundsfücke nicht vorhanden, so sei auf Vorkriegswerte zUtück
zugehen. Vorliegend sei der Vorkriegswerf auf 500 RM für einen
Quadratmeter F!äche ohne Rechtsirrfum geschätzt werden, Ausreichend
haben der Sachverständige und das Finanzgericht bei der Schätzung
eine Entwertung gegenüber der Vorkriegszeit in Höhe VOn 50 Prozent
berücksichtigt, (Reichslinanzhof, Aktenzeichen: lilA. 227, 35. 11. 10. 35.) Nachdruck verbalen. O. u, H, M,

Wann liegt eine gewerbliche Anlage nach dem Ollsbaurecht vorl
Oert!ichc Bauvorschriften enthalten nicht seHen Bestimmungen, welche
gewerbliche Anlagen in bestimmten Gegenden nicht gestatten. Ueber
den Begriff  gewerbliche Anlagen  gehen bisweilen di.e Ansichten
erheblich auseinander. Das sachsische Oberverwaltungsgencht hat nun
mehr eine bedeutsame Enlscheidung über den Begriff "gewerbliche
Anlage" im Sinne des öffentlichen Baurechts geUHIf und hai grund
sätzlich u. a. ausgeführt, als gewerbliche Anlage sei eine solche An
lage anzusehen, welche wie eine gewerbliche Anlage wirke; es komn:e
nicht so sehr auf die juristische Begriffsbestimmung, sondern auf dIe
Wirkung der betreffenden Anlage an. Für die neue Rechtsanwendung
seien nicht so sehr feste Rechtsbegri/fe mal}geblich, sondern Vorgänge
im Leben und ihre Wirkungen. Bauliche Vorschriften zielen auf prak
tische Bedürfnisse der Menschen ab, wie aus Sinn und Zweck von
orfsbaurechtlichen Bestimmungen zu folgern sei. (Sachs. Oberverwal
tungsgericht, Aktenzeichenl 37. I. 35. - 15. '11. 35.) Nachdruck verbolen. O. u. H. M.
Bu bes re hulJlq n
Deutsches Handwerksrecht, Textausgabe des Gesetzes über den vor

läufigen Aufbau des Deutschen Handwerks vom 29. November 1933
und der bis zum 1, Oktober 1935 erlassenen Verordnungen und
Anordnungen. Von Dr. H. Meusch, Hannover 1936. 3. erweiterte
Auflage, 280 Seiten. Steif geheftet. Verlag C. W. Haarfeld,
GmbH., Essen. Preis 3,00 RM.

Einleifend behandelt der Verfasser im Abschnitt A: "Das Handwerk als
Berufsstand" die Entwicklung der Handwerksgesefzgebung Unter dem
Einflui} des berufsständigen Gedankens, dann das Verhältnis zu Handel
und Industrie und das Handwerk im organischen Aufbau von Arbeit
und Wirtschaft. Hierauf folgt im Teil 8: "EinfÜhrung in Gesetz und
Verordnungen", das Gesetz über den vorläufigen Aufbau des
Deutschen Handwerks vom 29. November 1933. In einem umfang
reichen Anhang sind die zu diesen Verordnungen erlassenen Aus
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führungs- und Durchfuhrungsbestimmungen, Mustersatzungen usw. enl
halten. Den Gebrauch des Buches erleichtert ein übersichfliches Stich
wörterverzeichnis. Die neue Auflage des Werkes ist ars Ratgeber
unentbehrlich.

Zehn Le rbriefe für die freie Red  und die erfolgreiche. schöpferische
DenkhiligkeiL 4. Auflage. 1935. Von E. Paquin. 40 Seiten, im
FOrmat 12,SX19 cm. Geheftet. Zu beziehen vom Verfasser
E. Paquln in HöseJ, Rhid., Preu emtta e 1. Preis 1,60 RM.

Das Werk, das in leicht verständlicher und klarer Sprache geschrieben
isf, stammt aus der Feder eines alten, erfahrenen Fachmannes. Allen
denen, die im Beruf stehen und dort über logisches Denken und über
Ausdrucksgewandlheit verfügen müssen, werden die Ausführungen be
sonders gute Dienste leisten.
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Fraqekasten
Frage Hr. Si. (Ausschlag auf Zemenlwaren.)
Bei verschiedenen Zemeniwaren, welche nachtr glich mit Zernent

milch gestrichen worden sind, macht sich jetzt ein salpeterähnlicher
Ausschlag bemerkbar. Die Formslücke sind also nicht. greichmä ig
weif} ausgebliihl, sondern nUr die Teile, an denen Regenwasser her
untergelaufen isl. Wie verhindern wir diesen Ausschlag, und wo liegtdie Ursache? Gebr. S., Sch.

Frage Nr. 51. (5 i I 0 ein bau.)
Kann man ohne Bedenken eine 70 cm siarke Umlassungsmauer aus

Backsteinen eines alten Gebäudes (Schüttboden) zum Silobau ver
wenden? Um die genormten, etwa 3 Meier im Quadral gro en Silo
deckel gebrauchen zu können, müssen jedoch eine längs- und zwei
Scheidewande eingebaut werden. !eh habe nun Bedenken,' eine ein
wandfreie Verbindung der neu eil Betonwand mit dem a!len Mauer
werk zu erhalten. Au!}erdem zweifle ich an dem Haften des Zement
putzes an der alten Mauer. Ueberschläglich gerechnet werden die
Koslen wohl auch das gleiche befragen als bei einem neuen Silo von
etwa 3 Kar:nmcrn zu je 20 cbm Inhal!. B. K., Nd.-S.

Frage Nt. 53. (S c haI I d a..m p f end c Sc h eid e w an d.)
Das Sprech.. und Vorzimmer eines Atzles soll durch eine gegen

Schall isolierte Wand geitennl werden. Ich dachte eine Bundwand
mil zweiseitiger Lefchtbauplaffenverkteidung auf durchgehendem KOrK
osfti.:h auszuführen. Ode y entspricht eine 13 cm starke $chwemmste:n
wand den Anforderungen? Wie ist 21m besten die Tiir abzudichkn?

E. P., E.
Fragz Nr. SA. (S c h a cl h a f I es Da c h ver ban cl s hol z.)
Ich habe im Jahre 1928 ein Siebenfamilien-Wohnhaus für einen Bau

herrn iertiggestelll. Jetzt wurde mir mitgeleilt, dar} er auf Grund der
Nachforschungen übel den Hausbockkäfer fesfgestellt haf, da!} sich an
dem Dachverbandsho!z noch elwas Rinde beHndel. Unrer dieser be
finden sich kleine Laufgänge von Käfern; unler losgelösten Stel!en
{and er WurmmehL Wer hai schon etwas ahnliches bemerkt? Was
können dies fur Käfer sein und was gibt es für Mitte! zur Bekämpfung?
Können sich diese Käfer weiler ausbreiten? Kann mich der Haus
besitzer, nachdcm er mir den Uebelsland nach acht Jahren mitgeteilt
haj', lur den Schaden haftbar machen? O. H. u. 5., E.

4. . nlwort auf Frage Nr. 38. (A b d ich I u n g des K e I I e r s.)
Es ist nichl einfach, wasserdichle Arbeiten auszuführen, besonders

wenn es sich um Grund- bzw. Druckwasser handeIl. Was Sie versehen
haben bei der Ausluhrung, ist nichl ohne weiteres fesfzusfe!1en. Jeden
faUs mub bei ciner erfolgversprechenden Abdichtung folgendes be
achtet werden; Zunachsl entweder eine trockene Jahreszeit abwarten
oder den Grundwasserspiegel künstlich senken. Unter keinen Um
ständen darf man etwa nur den Keller leer pumpen und hinterher
schnell putzen. Auch Schnellbinder wird dann kaum helfen. Den
Grundwasserspiegel senken Sie künsllich, indem Sie unmitfelbar neben
dem Keiler, besser aber an zwei oder mehreren gegenüberliegenden
Siellen, Löcher schachten, die tiefer sind als der Keller. Hier pumpen
Sie ständig das Wasser so ab, da  es nicht höher steigt als bis zur
Kellersoh!e. Dies mu  auch. bei Nacht fortgesetzt werden, bis der
Zemenfpufz oder Beton hart ist. Bei gro em Wasserdruck (hohem
Grundwasserstand) nimmt man zweckmä ig SchneHbinder-Zemenf oder
einen Zusatz, da hier der Zement erst abbinden muIJ, ehe mif dem
Abpumpen aufgehört wird. Sand und Zement müssen vollkommen
einwandfrei sein. Sand scharf und rein. Schon ein Haar kann bei.
spielsweise, wenn es so zu liegen kommt, da  es durch den Putz:
hindurchreichi, bei gro em Wasserdruck eine undichte Slelle ergeben.
Mischung zweckm(j ig 1 : 3. Mörte!dichtungsmiflel genau nad1 Vor
schrift mischen! Zu putzende Wand bzw. den Fu boden gut säubern
(waschen) und autrauhen. Zwei-, drei- oder vierlagig putzen. Bei
hohem Grundwassersland Wandpufz 3-4 cm sfark, wenn Wand sehr
du"rchlässig isf. Ecken und Schniilstellen zwischen Wand und Fu 
boden gut ausrunden. Die gesamte bedrohte Fläche immer jede Lage
in einem Arbeitsgang herslel! n. Am Schlu  besser vielleicht mit der
Kelle glätten als abreiben, Besondere Sorgfalt auf Treppen, Türen ,
NiesChen usw. verwenden. Alles mur, verkleidet sein. Nur gewissen
hafte, verständige Leute unfer persönlicher Aufsicht verwenden! 

Die Polizeiverordnu!1gen über die Einstellung von Kraftfahrzeugen vom
21. Oktober 1931 nebst erganzenden Bestimmungen (Stand vom
Se te 1ber 1934) 3. Aullage. 1934. Nr. 9. der Sammlung wichtiger
Polizeiverordnungen. 25 Seilen. FOrmat 12,7X18,1 cm. Gehefter.
Herausgegebel] vom Max Galle Verlag, B"erlin-Petershagen. Preis
0,60 RM.

In. dem vorliegenden Heft bringt der Max Galle Verlag innerhalb
s tne:r nSammlung wichTiger Polizeiverordnungen", die trotz ihrer zu
.ucklleg,end n Erscheinungsdalen heute noch geHenden Verordnungen
uber die Einstellung von KrafHahrzeugen, die besonders für Planer
und Ausführende von Garagen-Neu- und Umbauten von besonderer
Wichtigkeif sind. Bei Kennfnis der In Befracht kommenden Bestim
m.ungen v;ird vie! unnötige Arbeit erspart, so da!} die Anschaffung
dieses Hertcbens sich von selbsi empfiehlt
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Wenn Sie nun bei der von Ihnen genannten Baustelle undichte Sie lien
haben, so müssen Sie unbedingt nod1 einma! nach obigen Richflinien
von vorn anfangen. Hierbei ist es zweckmä g, die grö len Druck
s!e!len vorher aufzusiemmen und mit einem Schnellbinderpfropfen
(reIneI' Zement mif Schl1eHbinder unverdünnt) zu sch!ie en. Wenn Sie
so alle undichten Stellen schlieryen können, ersparen Sie sich viel
leicht das Absenken des Grundwassers. Die neue wasserdichte Schichf
genugt dann auch mit einem Zenlimeter Starke. - Wenn Sie nun
einrna! die Garantie für die von Ihnen genannfe Arbeit Übernommen
haben, haUen Sie natürlich auch dafür, obwohl Ihnen durch den An
schlagsvordruck viefleicht etwas vorgeschrieben wurde, was für diesen
Fall nicht solide oder einwandfrei genug war. Mit Garantieleislungen
für Wasserdichfigkeit solHe man sehr vorsichtig sein. E. M., A.

5. Antwort auf Frage Nr. 38. (A b cl i   h tun g des K e I I e rs.)
Ein sachgemä  ausgeführter Putz von 2 bis 3 cm Stärke genügt in

jedem Falle, se!bsf bei stärkstem Wasserdruck, so:crn der Untergrund
genugende HaHfesligkeit bietet. Anderenfalls mu  er durch geeignete
Mittel verbessert werden. Nähere Arbei!sangaben durch A. K., O.

1. Antwort auf Frage Nr. 43. (D erB e 9 riff H Cl u s bei der
St e u er.)

Meines Erachten> nach isi bei zusammengebauten Hausern, deren
Trennwand enfsprechend baupolizeilichen Erleichferungen nur einen
halben Stein behagen kann, jedes Haus auch in steuerlicher Beziehung
als solches zu bezeichnen, nicht aber die ganze Häusergruppe. Voraus
gesetzt nah.irlich, da  jedes Haus in sich und fÜr sich eingenchtet und
abgeschlossen ist, also jedes Haus eigenen Zugang, eigenes T rCppen
haus usw. haI. Das Gemeinsame mit dem Nachbarhaus besteht nur
in der oder den gemeillsamen Trennwänden, die aus Ersparnlsgrllnden
nUr 12 oder 25 cm stark sind. Derartige Reihenhäuser sind in der Nam
kriegszeii: besonders viel gebaut worden, so auch viel von Sladt
gemeinden. In allen diesen FäHen ist mir bekannt, da  jedes Haus
für sich bezeichnet wird, niemals die ganze Häusergruppe als nur ein
Haus. Als Beweis kann gellen, da  Jedes Haus auch eine eigene
Hausnummer haI. Wenn in der Entscheidung von 1920 gesagf ist, da!}
als selbsländiges Haus nUr das Haus gelfen sol!, das auch nach En 
fernung des Nachbarhauses ohno Vornahme baulicher Veranderungen
und Ergänzungen fortbestehen kann, so isl cliJbel doch ein Unterschied
zu machen. Mü te ein solches Haus z. B. einen Hauseinsang oder ein
eigenes Treppenhaus erst bekommen, wenn das Nachbarhaus entfern!
ist, dann könnte es nicht als selbständiges Haus gehen. Wenll aber
bei ReihenhJusern die vorhandene Trennwand von 12 oder 25 cm nur
auf 38 cm verslärkl zu werden braucht, kann man von vornherein von
einem selbständigen Hause sprechen. Es ist hier zu berücksichtigen,
da  in den letzten Jahren aus Geldknappheit stets möglichsf billig
gebaut werden mu te, um die Bautätigkeit zu ermöglichen und anzu
regen. Aus diesen Ersparnisgründen isl die baupolized1che Er!eichie.
rung geschaffen, da  bei mkhen Reihenhäusern die Trennwände nUr
12 oder 25 cm sein dur/en. In den gesefzlichen Bestimmungen wird
ja in diesell1 Falle auch stels von Reihenhäusern gesprochen, also
Häusern, nicht aber von einer Hausgruppe. Dieses dürfte auch Jür die
Richtigkeit obiger Annahme gellen. In der Enlscheidung von 1920
ist dieser Punkt nicht so klargelegt, wie es notwendig ware. ObIge
Annahme entspricht aber den aHgemeinen Anschauungen und Gebräuchen. P. S., A.

2. Antwort auf Frage Nr. 44. (A b P u tz e n von F 1'1 C h wer k s 
h ä u s ern.)

Di'lS Abputzen des Fachwerkhauses ki'lnn sowohl auf Leichtbau
platten als allch auf Drahtgewebe erfolgen, nur müssen Sie sich vor
allen Dingen vorher genau unlerrichten, welche Art der Bekleidung a
vorteilhaftesten, d. h. aln billigsten ist. Vom wärmelechnischen Sland
punkl aus betrachfet, düdle dje Verwendung von Leichlbauplatten
mehr zu empfehlen sein. Um aber bei der Verwendung von Leicht
bauplatten eine gute und einwandfreie Ausführung .zu gewährleisten,
sind folgende Gesichtspunkte zu beruck.sichti'gan: Die Wand mu
trocken sein; auf alle Fälle würde ich ralen, diese vor der Bekleidung
mil einem bituminösen Anslrich zu isolieren. Die Platten sind waage
recht zu verlegen und knirsch ane.ini'lnderzuslo en, damit keine grö!}er,en
Fugen entslehen; au erdem sind die Fugen zu bandagieren, um R!t



bildung in dem darauf gebrachlen Pulz zu verhüten. A!s Pulzmörte!
ist ein wasserdichter Zementmörtel zu empfehlen. Das Bandagieren
der Platten mu  in sehr sorgfaltiger Weise derart erfolgen, da  mit
der KeJre ein dünner, r::twa 10 cm breiter Mörlclstreifen auf die Fugen
aufgciragen wird und unmiilelbar hierauf der Jute- oder Gazestreifen
mi; dem Reibebreff und einer BÜrsle fes! angedrückt wird. - Falls Sie
auf Drahtgewebe verputzen wollen, so iSI Drahtziegelgewebe vorzuziehen. E. Bw., B.

1. AnfwOI! auf Frage NT. 45. (B e h ä !t e r für h e i   e s Was s e r
aus Eisenbeton.)

Ob Sie einen Behälter am Eisenbelon oder Eisenb!ech verwenden
wollen, hangt n1. E. nur von det Kostenfrage ab. Eisenbetonbehälter
besitzen eine längere lebensdauer und haben sich schon in vielen
Fällen für ähnliche Zwecke mil gutem Erfolg bewährl. Ihre Bedenken
hinsichtlich des Undichlwerdens dürffen also nicht gerechfferfigl sein.
Die Herstel!ung solcher Eisenbelonbehälfer mu  aber in sachgemä er
Weise erfolgen; Vor allen Dingen mu!} ein möglichsl dichter Beton in
der Mischung 1 : 2 bis 1 : 3 verarbeitet und das Innere des Behälters
ZUI' vollständigen Abdichtung mit einer Mörlelschicht verputzt werden,
die mi! einem erprobten Dich!ungsmitfel angemacht worden ist, das
durch hei es Wasser nichl beelnflu£,t wird; aur,erdem würde ich Ihnen
noch empfehlen, auf diese Putzschicht noch eine Schutzschichi aus
einem schwer schmelzenden Bitumen aufzubringen. E. B., B.

2. Antwort auf Frage Hr. 45. (B e h ä J t e r f u r he i I; e s Was s e r
aus Eis e n belon.)

Derarlige Behälter lassen sich wohl in Eiscnbcton errichten, nur
entsprechen sie nicht immer den geforderten Bedingungen. Die prak
tischen Erfahrungen, die man mil solchen Behältern machle, sind ver
schiedenartig. Hin und wieder bewährten sie sich, in anderen Fällen
wiederum machte man ungünstige Erfahrungen. Ihre Befürchlungen,
dar, infolge der verschiedenen Ausdehnungskoeffizienlen der zur Ver
wendung gelangenden Rohstoffe unter dem EinHu  des kochenden
Wassers Undichtigkeiten entstehen konnten, sind berechtigt. Die
wechselnden Temperaluren werden im Laufe der Zeit die Betonfestig
keij- in ungünsiigem Sinne beeinflussen, indem sie Spannungen er
zeugen sowie mehr oder weniger grör,ere Risse und Undichtigkeilen
hervorrufen. Durch Verwendung reiner und bester Rohstoffe unter
Beimischung von Tra  und Schamottemehl lä t sich der Uebelstand
zwal' bis zu einem gewissen Grade hinlanhallen, aber niemals ganz
beseitigen. Das Auskleiden der Behalterinnenwandungen mil Keramik-,
Ton-, Sfcinzeug- oder Klinkerplatten trägt wesentlich zur Erhöhung der
Festigkeit bei. AIJe diese PlaHen sind engfugig zu verlegen und die
Fugen mit hifzebesfimdigem Mörlel zu verstreichen. Allcn den zu
erwarlenden Schwierigkeiten gehcn Sie aus dem Wege, wenn der
Behälfer aus einem Baustoll, wie etwa aus Eisenblech oder Slahlblech,erbau! wird. gh.

1. Antwort auf Frage Nr. 46. (R u r, g e s c h w ä r z t e H aar r iss e
im ge m ein s c h a f i I ich e n B r a n d 9 i e bel.)

Die betreffenden rufm8schwärzten Risse rühren von Schornsteinen
bzw. von den durch die Heizung hervorgerufenen Temperaturunter
schieden her. Die Risse können bei den meislen Schornsleinen be
obachtel werden. Wahrscheinlich wird das Mauerwerk nichl ganz dicht
hergestellt sein und laryt daher an manchen Sie lien, die man Illcht ein
mal mit dem blo en Auge wahrnehmen kann, Ru  und Rauch durch.
Tritt der Uebelstand an der nachbarlichen Seile nichl auf, dann hat
man vermullich an dieser Sielle sorgfältiger und did1fer gemauert oder
aber der deckende Oelfarbenanslrich verhinder! das Durchdringen. Die
Anwendung eines Isolieransfrichs verspricht wenig oder unsicheren Er
folg. Besser wäre die Bekleidung der Wand mit HolzwollepIalten und
Verputz. Oder Sie nehmen Falzbauplaffcll, bekleiden damil die Wand
fläche und Iragen darauf eineIl neuen Putz auf. Denselben Erfolg erzielen
Sie auch mit schwachen Gips  und lemenldielen. In jedem Falle müssen
Sie aber fur sachgemar,es und vor allen Dingen dichlfugiges Versetzen
dei' Plallen 5orgen, damiJ nichts durchdringen kann.

2. Anlworl auf Frage Nr. 46. (R u   9 e $ c h war z t e H aar r j s s e
Im ge m ein sc h a J t li c he n B ra n d g i e be J.)

Nach Ihren Angaben schein! es sich um einG sogel1. Ver50ttung der
Schornsieine zu handeln, die entweder durch Mängel am Schornstein,
durch falsche Bedienung der Oefen oder auch durch die verwende!en
Brennstoffe entstanden isl. So kann Versoffung entstehen bei Schorn
steinen, bei denen der Auftrieb der Rauchgase durch zu starke Ab
kühlung verhindert wird, z, B, an solchen Schornsteinen, die selten
benulzt werden oder an kallen Wanden liegen, In diesem Falle wird
der In den Rauchgasen vorhandene Wa$serdampf kondensierl und
schlag I sich an den Wandungen nieder, wo er sich mit dem Ru  ver
mischt. - Weiter kann eine Versotlung durch falsche Bedienung der
Oefen enlstehen und zwar dadurch, da!, die Oelen (hauptsächlich solche
ohne Rost) zu früh geschlossen werden, ehe das Brennmaterial durch
gebrannl ist; auch hierbei bildet sich FeuchtigkeiJ. Feuchte Brennstoffe
entwickeln beim Verbrennen sehr viel Feuchtigkeit, die sich als Ru!,
wasser an den Schornsteinwänden absetzt. Fall$ auch Anschlu  von
mit Ga$ beheizten Oden und gro en Warmwasserbereiletn vorhanden
iSl, können durch die Verbrennung von Ga5 gro e Mengen Wasser
dampf erzeugt werden, die gleichfalls zur Versottung führen können.
Die in diesen Fällen entstehende Absonderung dringt durch die
leinsten Risse und hili an der Zimmerwand in Erscheinung. Bei slarkerI'

Versottung macht sich auch ein undngenehmer Geruch bemerkbar, _
Zur Behebung des Uebelstandes ist ein Anstrich unzweckmäfJig, da
immer wieder ein Durchschlagen stattfinde!. Wenn Sie eine wirksame
Abhilfe sdlaHen wollen, so müssen in diesem FaHe die Schornsteine
gründlich gesäubert und ausgetrocknel, evfl. ausgebrannl werden. Dann
ist an den versotteten SleHen der Putz abzuschlagen und die Fugen
tief auszukralzen, Steine, die vollständig von der Versottung befallen
sind, sind zu entfernen und durch neue, scharf geb.rannte zu ersetzen.
Die freigelegten SteHen lä t man einige Tage lang stehen, ebenso darf
der Schornstein während dieser leit nichl benutzt werden. Dann
streicht man die SteHen mit Wasserglas, !ä 1 wieder trocknen und ver
putzt hierauf mit Zementmödel, dem l1)an ein Dichtungsmittel zuseht.

Blw. B.

2. Antworf Cluf Frage Nr. 47. (H aar r iss ein S I I 0 a u'  e n 
w ä n cl e n.)

Das Entstehen von Schwindrissen isf meistens darauf zurückzuführen,
dar, das Austrocknen zu schnell vor sich ging. Wir raten nicht, da£,
Sie die Risse ausstemmen und Ausputzen, sondern da  Sie auch für
au en z. B. den Bifumenanstrich Inertol, und zwar in der Farbe grau
braun verwenden, Dieser deckt die feinen Risse zu, so daiJ nichts mehr
zu sehen ist. Beim Ausstemmen der Risse und Ausschmieren mit
Zementmörlel werde.n sich diese Risse sicher wieder zeigen. P. L, B.

3. Antwort auf Frage Nr. 47. (H aar r iss ein Si! 0 a u   e n
w ä n den.)

Die kleinen, kaum sichlbaren Risse werden den FuHersilos wenig
schaden, sie slellen wohl nur einen Schönheitsfehler dar. Den Grund
deI' Rissebildung festzustellen, ist eine schwere Aufgabe. Vielleicht
haben Sie Gine zu felle und zu feinkörnige Mischung verwendeT, vie!
leicht war der Zemenl zu frisch, vielleichi haben Sie zu na  gearbeitet.
Der Sand kann auch ungeeignel sein usw. Wenn die Risse nun einmal
da sind, so lassen sie sich schwer, oftmals sogar überhaupt nicht be
seiligen. Sie werden sich einen Kiff, bestehend aus einem Teil Zement
und einem Teil Stein mehl, bereiten, diesen mil Wasse  anrühren müssen
und schne!! in die betreffenden Risse streichen. Ein Schandfleck wird
freilich an der behelfenden Stelle immer zuruckbleiben. gh.

2. Antwort auf Frage Nr. 48. (I sol i e run gei ne r Abdeckung zwischen Hausau enmauer und Stütz
mau erd e r 5 t rar, e.)

In Ihrem Fall hat es keinen Zweck, dem Estrich ein Dichfungsmiftel
zuzuselzen, wenn derselbe nicht armierJ wurde, um Risse zu verhüten.
Durch die dauernden Er$chütferungen de$ Slrar,enverkehrs sind diese
Risse in der Abdeckung und in dem daraufgebrachten Anstrich ent
$tanden, durch die bei starkem Regenwetter das Wasser durchdringt.
lur Beseitigung de$ Uebelstandes gibt es zwei Möglichkeiten, um
eine vollkommene Abdichfung zu erzielen, und zwar enlweder eine
Abdeckung des vorhandenen Estrichs mit Dachpappe oder das Auf
bringen eines Asphaltbelages. Die Abdeckung mit Dachpappe erfolgt
zweckmä ig durch drei lagen Pappe, und ZWiJr wird zunächst die ersle
Lage auf den gut ausgetrocknelen Estrich ordnungsgemä  aufgeklebt;
dann erfolgl das Autk!eben der weiteren Lagen mit gut überdeckten
St6 en und schlie lich noch das Ueberzfehen der lelzlen lage mit
Kalfbitumen. Auch der Asphaltbelag darf nur auf den vollsländig
trockenen ESlrich in einer Stärke VOn etwa 2 cm aufgebracht werden.
Zu untersuchen wäre noch, ob nicht durch zu slarke Temperaturunter
schiede eine slarke Schwifzwa5serbildung entsteh!, von der die Feuchtigkeif herrühr!. Btw. B.

3. Antwort auf Frage Hr. 48. (I sol i e rUn gei ne r Abdeckung zwischen Hausau cnmauer und S!ütz
mau erd e r S t r a   e.)

Eine sichere Abdeckung erreichen Sie durch Verwendung einer
Igas-Kaltspachtelmasse. Diese bielet vollkommene Wasserdichtigkeit,
bleibl aber immer elastisch. Zwcckmär,ig hätte diese unter den neuen
Betonbelag kommen müssen. Nun mli le eben nochmals ein
wenigstens 3 cm starker Schulzbelon aufgebrachl werden. A, K., O.

1. Antwort auf Frage Nr. 49. (Wa nd s t ä r k e n i n der A b _
re c h nun g,)

Sie brauchen die Minderung der Abrechnung infolge Herabsetzen
der Mauerstarken nicht anzuerkennen. Wenn in der Ausschreibung
durch den Architekten die Mauerslärken mit 13, 26, 39 und 52 cm
angegeben waren, mussen sie auch in derselben Weise abgerechnet
und bezahJf werden, Ma gebend sind zunächst die Angaben der Aus
$chreibung, da die angegebenen Ma e doch bei der Preisberechnung
wgrunde gelegt werden. Au erdem entsprechen diese Mauerstärken r
wie Sie angeben, den ortsüblichen Gebräuchen. Rein juristisch ge
nommen, dürfJen Sie ebenfall$ im Recht sein, denn in den Vorbemer_
kungen hei t es  "Soweit. . . . . . nicht$ Gegenteiliges bestimm I ist,
gelten nur die technischen Vorschriften für Bauleistungen usw." Da der
Architekt sowohl in den Zeichnungen als auch im Kostenansch!ag die
gröf}eren Mauerstärken angegeben hat, demnach bei der Ausführung
auch verlangl hat, müssen die Mauern dementsprechend auch bezahlt
werden. Die genaue Bezeichnung der Mauerslärken in Zeichnungen
und Kostenanschlag sfellt ja eine ausdrückliche und einwandfreie Ab
änderung dar, aU$ der sich ergibf, da  in diesem Falle nicht nach den
sonst üblichen lech nischen Vorschriften für Bauleistungen abgerechnetwird. P. S., A,


